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Beilage zur Karlsruher Zeitung Nr . 97 .
Dienstag , den 7 . A p r i 1 1840 .

Baden .
Entwurf eines Strafgesetzbuchs für das Großherzog¬

thum B a d e n . Zweiter Theil . V on d en einz e ln en V erb r e-
chrn und deren Bestrafung . (Fortsetzung. ) *)

XXII Titel . Von der Nothzucht . 8 - 296 . (Strafe . 1 . Der Nothzucht .)
Wer eine Frauensperson durch thätliche Gewalt , oder durch angewendetc, mit
der Gesabr unverzüglicher Verwirklichung verbundeneDrohungen mit Tödtung
oder schweren körperlichen Mißhandlungen , gerichtet gegen sie selbst oder gegen
Eine der im § . 70 bezeichnten Personen , zur Gestattung des außerehelichen
Beischlafs nöthigl , wird von folgenden Strafen getroffen : I . von der Todes¬
strafe , wenn die Mißhandlung den Tod der Genöthigten zur Folge hatte, in
so ferne dem Thäter dieser Erfolg seiner Handlung zum bestimmten oder un¬
bestimmten Vorsatz zuzurechnen ist ; kl . von lebenslänglichem oder zeitlichem
Zuchthaus nicht unter zwölf Jahren : 1 ) wenn die Mißhandlung , welche den
dem Thäter nicht zum Vorsatz zuzurechnenden Tod der Genöthigten zur Folge
hatte , von der Art war , daß der Tod als deren wahrscheinliche Folge vor¬
hergesehen werden mußte ; oder 2 ) wenn die Genöthigte an ihrem Körper oder
ihrer Gesundheit eine dem Thäter zum bestimmten oder unbestimmten Vorsatz
zuzurechnende Verletzung der im 8 - 203 Nr . 1 und 2 bezeichnten Art erlitten
hat , oder die eingetretene Verletzung dieser Art als wahrscheinliche Folge der
Mißhandlung vorhergesehen werden mußte ; IH . von Zuchthaus nicht unter
sechs bis zu fünfzehn Jahren , wenn die Mißhandlung , welche den dem Thä -
ker bloS zur Fahrlässigkeit zuzurechnenden Tod der Genöthigten , oder eine ihm
bloö zur Fahrlässigkeit zuzurechncnde Verletzung der im 8 . 203 Nr . 1 und 2
bezeichncten ArtFzur Folge hatte , von der Beschaffenheit war , daß der Tod
oder die eingetretcne Verletzung nicht als deren wahrscheinliche Folge vorhcr-
gesehen werden mußte ; IV . von Zuchthaus bis zu zwölf Jahren , wenn die
Genöthigte an ihrem Körper oder ihrer Gesundheit eine dem Thäter zum Vor¬
satz oder zur Fahrlässigkeit zuzurechnendc Verletzung der im § . 203 Nr . 3 be-
zeichneten Art erlitten hat ; V . in andern Fällen , wenn die Genöthigte in An¬
sehung der Geschlechtsehre von unbescholtenem Ruf ist , von Arbeitshaus nicht
unter drei Jahren oder Zuchthaus bis zu acht Jahren , außerdem von Arbeits¬
haus nicht unter einem Jahr / 8 - 296 . (Strafe . l . vor Xotl »«ucl»t .) Wer
«ine krauenspersoi » durch tkätlicke , ihren Widerstand über ^v ülliAeude
Ovwalt , oder durch anAewendetv , mit der llelakr unvor «ÜAlicl»er X er -
wirkIicIiuiiA verbundene Drohungen mit 'I'ödtuiiK oder schweren kör¬
perlichen VlisshandlunAen , gerichtet ACSen sie selbst , oder Ke»ei » Kino
clor im 8 76 a be«eichnetvn kersoneu , ( . .nur OostattmiA des " ist Ae-
«trickeu ) «um ausserebelichon Ueiscblai nötlngt , »vird von folgenden
Strafen --etroffen : I . von der 'I'odesstrafe , wenn die XlisshandlmiL den
I 'od der 6enotitiKten «ur kolb « hülle , in so ferne dem 'I'Iiäter diese »
LrkolK «einer UandlunK «um bestimmten („ oder unbestiminten " ist ge¬
strichen ) Vorsat « «uLurecIrnen ist ; II . von lebenslünglichvr oder «eit -
licker Zuchthausstrafe »nellt unter 1ünf«ekn 3 -thron , wenn die Vlissiiand -
lung den 'I'od der Oenätiligten «ur kolge hatte , ii» so lerne «lein 'I'kä-
ter dieser krlolg seiner Handlung nur « um unbestimmte »» Vorsat « « u -
«ureclulen ist ; III . vor» Zuchthausstrafe nicl»t unter «ebn dakren : 1 )
miverändert bis : . . . . der 'I'od von ihm als deren wahrscheinliche kolge
vorhergesebei » werde »» konnte ; oder 2 ) unverändert bis : . . . dieser
^ rt von ihm als wakrsckeinliclie kolze der Vlisshandlunz . vorhvrgesv -
hen werden konnte ; IV unverändert wie Xr . III . des Negierungsent -
wurfs bis : V erIeI«»»i»K von ilrm nicht als deren wahrscheinliche
h'ol^ e betrachtet werden konnte ; V . und VI . unverändert wie X » . I V
und X des I^vgierungsentwurfs . 8 29 » . (2 . Der Unzucht mit arglistig
Betäubten oder mit Kindern.) Die Strafen der Nothzucht treten ebenfalls
ein wenn aleich im einzelnen Falle keine thätliche Gewalt , und keine Dro -
hun

'
qen der im vorhergehenden 8 - 296 bezeichneten Art angewendet worden

sind / 1 ) gegen Denjenigen , der den Beischlaf mit einer Frauensperson voll¬
zieht , welche er zu diesem Ende durch arglistig beigebrachte Mittel außer
Stand gesellt hat , feinen Lüsten zu widerstehen , und eben so 2 ) gegen Den¬
jenigen , der den Beischlaf mit einem Mädchen vollzieht , welches noch daS
vierzehnte Lebensjahr nicht -zurückgclegt hat und noch nicht mannbar ist . 8 - 297.
Kingang unverändert . 1 ) gegen Denjenigen , der den Deisclilat mit einer
krauenspersou voll« ieht , welche er «u diesem Kode arglistiger XX eise
durch Vlittel, die er ihr ohne ihr Wissen beibrackte , oder durch Xlittel.
die er ihr «war mit ihren » XVissen beibrachte , aber deren Wirkung il »r
unbekannt war , ausser 8tand ge «et«t bat , seinen Küsten « u wider¬
stehen ; 2 ) gegen Denjenigen , der den Dviscldaf mit einem Alädcke »
voll«iel»t , von dein er weis « , dass es noch das vier «ebnte Kebsusjabr
nickt «urückgelegt bat , und noch nickt mannbar ist . 8 . 298 . (3 . Der
(Inzucht mit Willen - oder Bewußtlosen. ) Wer ohne Altwendung von thätli -
cher Gewalt , oder von Drohungen der iin § . 296 bezeichneten Art , wissent¬
lich eure wahnsinnige , oder eure blödsinnige , oder eine sonst in einem »rillen
oder bewußtlosen Zustande befindliche Frauensperson , die er nicht durch argli¬
stig beigebrachte Mittel in diesen Zustand versetzt hat (8 . 297 Nr . 1 ) , zum
Beischlafe mißbraucht, wird mit Kreisgesängniß nicht unter drei Monaten oder
Arbeitshaus bestraft . 8 - 298 . Unverändert bis : . . . . wird mit Krcisgc -
tängniss ( „nickt unter drei Xlonateu " ist gestrichen ) oder Arbeitshaus
bestraft . 8 . 299 . (Beschränkug der Strafverfolgung .) In den Fällen des
8 . 296 Nr . V . und der §§ . 297 und 298 findet die gerichtliche Verfolgung
und Bestrafung nur auf die von der Person , gegen welche das Verbrechen
verübt wurde , oder von ihrem Ehemann , oder ihren Eltern oder Vormün¬
dern gemachte Altzeige statt , diejenigen Fälle ausgenommen , da das Verbre¬
chen unter solchen Umständen verübt wurde , daß durch die Begehung oder
durch die Folgen desselben öffentliches Aergerniß erregt worden ist . 8 - 299.
Unverändert bis : . . . . dass hierdurch öffentliches .Xergvrniss erregt
worden ist .

XXIII . Titel . Von der Entführung . 8 - 300 . (Strafe der Entfüh¬
rung .) Wer sich einer Frauensperson mit Gewalt oder List oder mittelst an¬
gewendeter gefährlicher Drohungen beinächtigt , und sie »vider ihren Willen
entführt , oder an einem Orte , wo sie dem Schutze Anderer entzogen ist , ge-

D>» Annä ^e der Kommission sind mir lateinische» Buchstaben zebrurkt.

fangen hält , in der Absicht , sic zur Unzucht zu mißbrauchen, oder zur Ehe
zu zwingen , oder sie einem Andern zn gleichem Zwecke zu überliefern, wird,
wenn der Zweck erreicht wurde , mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu acht
Jahren bestraft , außerdem mit Kreisgesängniß nicht unter drei Monaten oder
Arbeitshaus . Z 300 . ( 8trafe der kutkükruug .) Wer siet » einer krauens -
person mit Oewalt , oder Inst , oder mittelst auKewendeter gefährlicher
Drohungen bemächtigt , und sie , oiuie ihre kinwilligung , entführt , oder
an einem Orte , wo sie dem 8ckut «v Xnderer ent «ogen ist , gefangen
hält , in der Xdsickt , sie «ur I7n«uckt «u missbrauchen , oder «ur kk »
«u «wingen , oder sie einem Xndern «u gleichem / «wecke «u überlie¬
fern , wird , wenn der Vlissbrauck «ur Kn« ucl»t oder die kl »e erfolgt ist ,
mit Arbeitshaus . . . . § . 301 . ( Von Personen unter sechzehn Jahren .)
Die gleichen Strafen treffen Denjenigen , der zu gleichem Zwecke eine Frau¬
ensperson, die noch das sechzehnte Lebensjahr nicht zurückgelegt hat , selbst mit
ihrem Willen entführt , oder gefangen hält . § . 301 . (Von kersonen unter
füuf«okn dallren .) 8onst unvorändort bis : . . . . die noch das küllk-
«ohiite kekensjakr nickt «urückgelegt Kat . . . . 8- 302 . (Von Personen
unter einundzwanzig Jahren .) Wer zu gleichem Zwecke eine unverheirathete
Frauensperson , welche das sechzehnte , aber noch nicht das einundzwanzigste
Lebensjahr zurückgelegt hat , mit ihrem Willen aus der Gewalt der Eltern
oder Vormünder entführt , oder sie denselben vorenthält , »vird mit Kreisge-
fängniß oder Arbeitshaus bestraft . 8 - 302 . (Von kvrsonen unter einund -
«wau «ig dakren . ) Wer «u gleicikei» / «weck ekle unverkeiratkete Frau¬
ensperson , welche das künf«elmte . aber noch nickt . . . . dienst unver¬
ändert , jedock mit folgendem Lusat « : ks gilt jedock als 8trafmilde -
rungsgrund , wenn in solchem Kalle die «um/iwvcke der V erehelichung
unternommene Ikat in der Handlungsweise der KItern oder Vormünder
der kntfükrten eine kntsekuldigung tindet . 8. 303 . (Von Verheiratheten .)
Wer eine verhcirathete Frauensperson , welche das sechzehnte, aber noch nicht
das cinundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegk hat , mit ihrem Willen dem
Manne entführt , oder vorcnthält , um sie zur Unzucht zu mißbrauchen, oder
sic einem Andern zu gleichem Zwecke zu überliefern, wird ebenfalls mit Kreis-
gefängniß oder Arbeitshaus , und die Entführte selbst als Mitschuldige, mit
Kreisgesängniß bestraft . § . 303 . ( Von Vorkoiratkoton . ) Wer ein« ver -
llviratkete krauenspersou mit ihren Willen dom Xlaunv entführt , oder
varvnthält , wird , auf die X,i«eige des kliemanu « . mit Urvisgefäiigniss
nickt unter drei .Xlonalen oder .Vrbeitsbaus . und die kutlührtv selbst
als Vlitsckuldige mit Xreisgofünguiss oder .Vrbeitsliaus bis « u «wo » dak -
ren bestraft . Der .Vntrag des «Xn« oigers kann jedoch in diesen Kälten
auch auf (. ntersuckung und üestral '

nng gegen den Kniführer allein ge¬
richtet werden . § . 303 a . Wurde im Kalle des 8 - 303 «»gleich das
Verbrechen mellrfacker kke ( § § . 314 — 316) verübt , so kommen di«
Vorschriften des 8 - 161 «ur Anwendung . 8- 304 . (Beschränkung der
Strafverfolgung . ) In den Fällen der vorhergehenden 88 - 300 — 303 findet
gegen den Entführer die gerichtliche Verfolgung und Bestrafung nur statt auf
die Anzeige der Entführten selbst , oder ihres Ehemanns , oder ihrer Eltern
oder Vormünder , insofern sie noch unter elterlicher Gewalt , oder unter Vor¬
mundschaft steht . 8 - 204 . (Dcschräukuug der Htralvorfolguiig .) lu den
källoi » der 300 -— 302 (8 - 303 ist gestrichen ) ffudet gegen . . . .
8- 305 . (Zurücknahme der Anzeige. ) Das Verfahren beruht aus sich , wenn
die Anzeige zurückgenornmen »vird , bevor noch ein vcrurtheilcndes Erkenntniß
verkündet ist . 8 - 305 . (Zurücknahme der .Vtt«eigv .) Das Verfahren be¬
ruht in allen Krillen aus sich , wenn die Xn«eige vor Verkündung eines
verurtheilenden krkenntnisses wieder «urückgenommen wird . 8 - 305 a.
In den källen des H . 303 lindet die Xurücknahmo der -Vn«vige, so weit
sie gegen die mitschuldige kbefrau des -Xn«eigers gerichtet war , auch
nach der Verkündung eines verurtkoilonden krkenntnisses mit der Wir¬
kung statt , dass dadurch der Vol !«ug desselben gegen die mitschuldige
klielrau des .Xn«eigers , nicht aber gegen den kntlührer , aufgehoben
wird . 8 - 306 . Ist der Entführer mit der Entführten ehelich getraut worden,
so findet eine Bestrafung nur unter der Voraussetzung statt , daß die Ehe
zuvor durch rechtskräftiges Unheil für nichtig erklärt ist . 8 . 306 . Vnver -
ä udert ,

XXIV . Titel . Von dein Ehebruch , und der mehrfachen Ehe. 8 . 307 .
(Strafe deS Ehebruchs.) Der Ehebruch »vird an dem ehebrecherischen Ehegat¬
ten ohne Unterschied , ob deshalb auf Ehescheidung geklagt werden kann, oder
nicht , mit Gefängnis von einem bis zu vier Monaten , und an dem unverhei-
ratheten Mitschuldigen mit Gefängnis! von vierzehn Tagen bis zu zwei Mo¬
naten bestraft . 8 - 307 . ( 8t rate des kllcbrucbs . ) Der khebrucl » soll au
dem ehebrecherischen kbegattei » mit kreisgetängniss , oder wem» der¬
selbe eine khesclieiduug «ur kolge hatte , mit kreisgetäilgniss nickt un¬
ter drei Xlonatei» oder Xrbeitskaus bis «u «wei .lalirei » bestraft werden ,
und au dem unverkeirathetel » .Xlitsclruldigei» mit Kreisgefänguiss dis «u
sechs Vlouatoi». § - 308 . ( Wenn beide Schuldige vcrheirathet.) Sind beide
Schuldige verhcirathet ; so »vird jeder Theil mit Kreisgesängniß von sechs
Wochen bis zu sechs Monaten bestraft . 8 - 308 . Oestriclieu . 8 - 309 . (Be¬
schränkung der Strafverfolgung .) Der Ehebruch »vird nur auf Anzeige des
beleidigten Ehegatten , oder auf die von dem beleidigten Ehegatten deßhalb er¬
hobene Ehescheidungsklage untersucht und bestraft . § . 309 . Unverändert .
8 - 310 . Hat im Fall des 8 - 308 auch nur der Ehegatte deS Einen der beiden
Schuldigen die Anzeige gemacht , oder wegen des Ehebruchs eine Ehescheidungs¬
klage erhoben , so wird der andere Schuldige ebenfalls bestraft , jedoch nur mit
Gefängnis von vierzehn Tagen bis zu zwei Monaten . 8 - 310 . Hat im Kalls ,
wo beide 8cl »uldi <-e verlieiratket sind , auch nur der klier -atte des kinen
derselben die Xn«eiKv gemacht , oder we ^ ei» des kkebrucks eine kke -
scheiduiiSsklaKv erhoben , so wird der andere 8ckuldiAv ebenfalls be¬
straft , jedoch nur mit Xreis ^ efänKiiiss bis «u sechs Xlonatei». § - 311.
( Folge der Aussöhnung.) Die Anzeige bleibt ohne Wirkung , wenn unter den
Ehegatten vor oder nach derselben «ine Aussöhnung (L . R . S . 272 und 272 a)
erfolgt ist . § . 311 . Unverändert . § - 312 . ( Zurücknahme der Anzeige.
1 ) Ohne Ehescheidungsklage .) In Fallen , wo nicht aus Ehescheidung geklagt
ist , hat die Zurücknahme der Anzeige vor Verkündung deS Erkenntnisses di?



SSL
Wirkung , daß das Strafverfahren sowohl gegen den beschuldigten Ehegatten ,
als gegen den Mitschuldigen eingestellt , und nach der Verkündung eines ver -
urtheilenden Erkenntnisses, daß der Vollzug desselben gegen den verurtheilten
Ehegatten des Anzeigers, nicht aber gegen den Mitschuldigen, ausgehoben wird.
K . 312 . Unverändert . § . 313 . ( 2 . Bei Ehescheidungsklage .) In Fällen , wo
wegech Ehebruchs auf Ehescheidung geklagt ist , findet die Zurücknahme der
Klage,

"
wenn der Kläger erklärt, die Ehe wieder sortsetzen zn wollen , mit den

im vorhergehenden 8- 312 bezeichnetcn Wirkungen in Ansehung des Strafver¬
fahrens so lange statt , als die im L . R . S . 264 vorgeschriebene Eintragung
des Ehescheidungserkenntnisses nicht erfolgt ist . 8 - 313 . Unverändert . H. 314
(Mehrfache Ehe .) Der Ehegatte , welcher während des Bestehens der Ehe eine
rreue eingeht , wird mit Arbeitshaus nicht unter einem Jahr oder Zuchthaus
bis zu vier Jahren bestraft . § 314 . Unverändert km : . . . . . Auvbtkaus
dm LU fünf dakren bestraft : 8 . 315 . War der ledigen Person , mit der er
die neue Ehe cinging , sein ehelicher Stand bekannt , so wird sie mit Arbeits¬
haus bis zu einem Jahre , er selbst mir Arbeitshaus bis zu zwei Jahren be¬
straft . H . 315 . Unverändert bis : . . . . Xrbvitsbaus km LU Level Jakreu .
er selbst mit Arbeitshaus dis Lu vier dakren bestraft . H. 316 . (Beide
Schuldige in noch fortdauernder frühere! Ehe. ) Leben beide Personen , welche
eine neue Ehe eingehen , in gültiger früherer Ehe , so wird jeder Theil , in so
fern ihm der eheliche Stand des andern Theilö bekannt war , mit Arbeitshaus
bis zu drei Jahren , außerdem mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft .
§ . 316 . Unverändert bis : . . . . jeder 'I'beit, ohne Unterschied . ob ikm
«1er eheliche 8tan «i des Ludern bekannt war . oder niekt . mit .4rbeits -
kans dis LU vier .laliren bestraft.

XXV . Titel. Von andern strafbaren Verletzungen der Sittlichkeit .
8 . 317 . (Oeffentliche Verübung unzüchtiger Handlungen .) Die öffent¬
liche Verübung unzüchtiger Handlungen , oder die Verbreitung unzüch¬
tiger Schriften , oder die Verbreitung oder öffentliche Ausstellung unzüchtiger
bildlicher Darstellungen soll , als Verletzung der Sittlichkeit oder der Scham
Hastigkeit, mit Amtsgefängniß oder Geldstrafe nicht unter fünf bis zu einhun¬
dert und fünfzig Gulden , in schwereren Fällen mit KreiSgefängniß bis zu sechs
Monaten bestraft werden . 8 317 . ( Xergvrniss durch unLÜcktige Hand¬
lungen etc .) Di« Lrregung üllentlieken Xergernisses durch öllentlicbo
Verübung unLÜcbtigvr Handlungen. oder durek dio Verbreitung unLück -
tizer 8cbriKen . oder durch Verbreitung oder öffentliche Xusstetlung
von Kildern . welche unLÜcktige tlaudluiigen darstt - llen. wird , neben der
Konfiskation der „»LÜcbtigcn 8clirik «>n oder Kil «i«-r, von Xmtsgvsängniss -
odvr (leldstrase von fünf bis Lu einbundertundfünfLig dulden gvtroffe» .
8 - 318 . ( Unzüchtige Acußerungen.) Unzüchtige , zum öffeptlichen Aergerniß
gereichende Acußerungen werden von Amtsgefängniß- oder von Geldstrafe nicht
unter fünf bis zu einhundert und fünfzig Gulden getroffen . H . 318 . ( 1e-
strivken . 8 . 319 . (Verführung , l . Von Kindern unter vierzehn Jahren.)
Wer mit einem Knaben , welcher noch das vierzehnte Lebensjahr nicht zurück
gelegt hat , oder einem Mädchen von diesem Alter, das noch nicht mannbar ist ,
unzüchtige Handlungen verübt, oder solche Kinder zur Verübung oder Duldung
unzüchtiger Handlungen verleitet , wird , wenn die Handlung nicht in ein be¬
stimmtes schwereres Verbrechen ( 8 . 297 Ar . 2) übergeht, oder als Theilnahme
an dem Verbrechen eines Andern erscheint , mit KreiSgefängniß nicht unter
drei Monaten oder Arbeitshaus bis zu hrei Jahren bestraft. § 319 . Unver¬
ändert. 8 - 319 a . Lntkält di « 88 321 und 322 dos Keg .- Lntw . in nach¬
stehender Lassung : ( Durch di« Liter» , ptlegeltern . Vormünder etc .)
Word « das Verbrsekvu ( 8 319 ) von d«n Litern oder ptlegeltern , oder
von dem Vormund des Kindes verübt, oder von Personen , denen das¬
selbe Lvr Xuksickt , Wartung , pllegv , 8eeIsorgv , Lruiebung oder L » ,„
Unterricht anvertraut war , so wird «lvr 8ckul «lige mit Kreisgekangniss
niekt unter sveks Monaten oder Xrbeitskaus kostrak . 8- 32l). (Beschrän¬
kung der Strafverfolgung .) Die gerichtliche Verfolgung und Bestrafung findet
ln den Fällen des vorhergehenden § . 319 nur auf die von dem Kinde , gegen
welches das Verbrechen verübt wurde , oder von seinen Eltern oder Vormün¬
dern gemachte Anzeige statt, diejenigen Fälle ausgenommen, da das Verbrechen
unter solchen Umständen verübt wurde , daß durch die Begehung oder durch
die Folgen desselben öffentliches Aergerniß erregt worden ist . S . 320 . ( » «-
««Kränkung der 8trLfverkolgung.) Die gerichtlich « Verfolgung und 8e -
strakung des Vvrbreckens ( 8 - 319) Imdvt . mit Xusnabme der Kall « des
vorhergehend «» § . 319 a , so wie derjenigen LüIIe . da das Verkrvekeu
unter solchen ( Imstande verübt wurde , dass dadurek üllentliekes .4 er-
gerniss erregt worden ist, nur auf die van dem Kiude selbst , oder von
seinen Litern oder Vormündern gemarkte XriLvige statt . 8 322 . ( Durch
Pfleger, Aufseher , Erzieher n .) Ist in den Fällen des 8- 319 der Schuldige
der Pfleger oder der Vormund , oder der Ausseher , Erzieher oder Lehrer des
Kindes , so wird er mit KreiSgefängniß nicht unter sechs Monaten » der Ar¬
beitshaus bestraft . 8 - 321 . Vvrgl . K . 319 a dos Komiu .- Lutw . 8. 322 .
(Durch die Eltern oder Pflegeltern » In die gleiche Ltrafe (8. 321 ) verfallen
die Eltern und Pflegeltern, die sich solchen Vergehens (8- 319 ) gegen ihr Kind
schuldig machen . K. 322 . Vvrgl . 8 - 319a des Komm . - Lntw . 8 - 323.
( 2 . Von höherm Alter.) Ist die mißbrauchte oder verführte Person von höherem
Alter ( 8- 319 ) , oder bereits mannbar , so werden die in den beiden vorhcr-
gchenden §8 - 321 und 322 genannteil Schuldigen mit KreiSgefängniß oder
Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft . § . 323 . ( 2 . Von Personen über
vierLekn dakren.) Ist die missbrauebtv oder verführt« Person über vier-
Lvku dakre alt , oder bereits mannbar, so werde » die im A . 3 .19 a ge¬
saunten 8okuldigen . . . . K. 324 . ( Strafe der Kuppelei . ) Wer die Unzucht
Anderer gewerbmäßig befördert oder erleichtert , sei es durch Gewährung der
Gelegenheit, oder durch Zuführen , oder andere Vermittelung , wird wegen Kup¬
pelei mit KreiSgefängniß oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft . 8 - 324 .
( 8trakv der Kuppelei .) Wer gewvrbmässig die UnLuvbt .Anderer be¬
fördert . . . . § . 325 . (Verkuppelung der Ehefrau oder Tochter : c .) Der Mann,
wxlcher die Unzucht seiner Ehefrau , der Eltern - oder Großelterntkeil , welcher
die Unzucht der Tochter oder Enkelin, und eben so der Aufseher oder Erzieher,
welcher die Unzucht einer ihm zur Aufsicht oder Erziehung anvertrauten Per¬
son um eines Vortheils Willen befördert oder erleichtert , wird mit Arbeitshaus
bi- zu 3 Jahren bestraft . 8 - 325 . Unverändert bis : . wird mit Kreisgo -
läogniss nickt unter drei Monaten oder Xrkeitskaus dis Lu LWvi dakren
k«»traft , z . 326 . (Blutschande. 1 . Zwischen Eltern und Abkömmlingen .) Der
Beischlaf der Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern oder Enkeln wird fol¬

gendermaßen bestraft : 1) an den Eltern oder Großeltern , wenn die Handlung
nicht in ein schwereres Verbrechen (§ . 297 Nr . 2) übergeht , mit Arbeitshaus
nicht unter zwei Jahren oder Zuchthaus bis zu sechs Jahren ; 2 ) an den Kin¬
dern oder den Enkeln selbst , in so fern sie bereits das sechzehnte Lebensjahr
zurückgelegt haben , mir Gefängniß oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren .
8 326 . Unverändert . § . 327 . (2 . Zwischen Stiefeltern und Stiefkindernoder Enkeln.) ' Der Beischlaf der Stiefeltern oder Sticfgroßeltern mit ihren
Stiefkindern oder Stiefenkeln soll folgendermaßen bestraft werden : l. wenn
die Ehe mit dem leiblichen Eltern - oder Großeltern noch besteht : 1 ) an den
Stiefeltern oder Großeltern, in so fern die Handlung nicht in

'
ein schwereres

Verbrechen ( 8 . 297 Nr . 2) übergeht, mit KreiSgefängniß nicht unter sechs Mo¬
naten oder Arbeitshaus bis zu ^wei Jahren ; 2 ) an den Stiefsohn oder Enkel ,in so ferne er bereits das sechszehnte Lebensjahr zurückgelegt hat,

'
ebenfalls mit

KreiSgefängniß nicht unter sechs Monaten oder Arbeitshaus bis zu zwei Jah¬ren ; 3) an der Stieftochter oder Enkelin, in so fern sie bereits das sechszehnte
Lebensjahr zurückgelegt har , mir Kreisgefängniß ; II . wenn die Ehe nicht
mehr besteht , an den Stiefeltern und Großeltern , und ebenso an den Stiefkin¬dern und Enkeln , unter der Voraussetzung des eben erwähnten Alters , mit
Gefängniß . F . 327 . Unverändert bis : . oder .4 , beitskans bis LU drei
dakren . Im Uebrigen unverändert . 8 328 . ( 3 . Zwischen Geschwisternnnd Verschwägerten.) Der Beischlaf zwischen leiblichen , vollbürtigen oder halb¬
bürtigen , Geschwistern , so lange die Ehe besteht , welche die Sckwägerschast
begründete, zwischen Verschwägerten desselben Grades , so wie zwischen Schwie¬
gereltern nnd Schwiegerkindern, wird mit Kreisgefängniß nickt unter drei Mo-
natek oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren , und der Beischlaf zwischen Schwie¬
gereltern und Schwiegerkindern nach Auflösung der Ehe , welche die Sckwä -
gerschast begründete, mit Gefängniß bestraft . Z . 328 . ( 3 . Xwiscben Ue -
sckwistern nnd Verschwägerten in gerader Linie .) Der Ueisclilaf Lwi-
scken leiblicken . vollbürligei , oder halbbürtige » < leset,wistern . ( . oder
so lange di« Lke beste ! , ! , welche die 8ckw ägersebaK begründete , Zwi¬
schen Verschwägerten desselben (1indes - ist gestrichen ) so wie der
Seiscklaf Lwiscben 8cbwiegerältern und 8el,wiegerkindern . so langedie Lke bestellt , welche «las V erbSItniss begründete , wird mit Kreisge -
ILngniss nickt unter «Ire! Monaten . oder Xrbeitsbaus bis Lu
LWvi dakren bestraft . und der lteiseblnl Lwiscben 8cl,wiogor -
elteru und 8cbwiege >kindvrn nacb Auslosung der Lke mit Uivla»»-
niss . 8 . 329 . (Unerlaubter Beischlaf. ) Pfleg - und Adoptiveltern und die im
8 . 321 . genannten Personen werden wegen Beischlafs mit dem Pfleg, oder
Adoptivkind oder einer ihnen zur Aufsicht , Erziehung oder Unterweisung an-
vertrauten Person, in so ferne daS Kind oder eine solche Person das vierzehnte
Lebensjahr vollendet hat oder bereits mannbar ist , mit Kreisgefängniß oder
Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft . H . 329 . ( Unerlaubter tteiscklak .)
plleg - und .4dop <ivelteru werden wegen Deiscblals mit «len , pfleg - oder
Adoptivkind , und ebenso die im H . 319 a ausser den Litern genanntenPersonen wegen Deiscklaks mit einer ibnen anvertiaulen Person , in so
ferne . . . . K. 329 « . ( Lustllirneii . die sieb Preis geben , w ährend sie mit
der Uustseucke bebaket sind, werden mit geschärftem ^ mtsgvlangniss .
und im Lalle der Wiederkolung nach Verkündung eines frükvrn vvrur -
tkeilenden Lrkenntnisses mit geschärften , Kreisgekingniss bis Li, sechs
Monaten bestraft . 329 b . Lustdirnei, . w eleke auf 8tras .se » oder au
andern öllvnllicken Orten die (lelvgenkeit L„r UnLuekt « ufsuckvii , wer¬
den von den in K . 329 a . gedrohten Ktralen ebenfalls ge ! rollen , wenn sie
variier scbon Lweimul poliLeilick bestraft worden sind . H. 330 . (Wider¬
natürliche Unzucht . ) Widernatürliche Unzucht , in so fern niefit Einer der in
den 88 - 3l9 , 321 , und 322 bezeichnetcn Fälle vorhanden ist , soll mit Krcis-
gesängniß nicht unter drei Monaten oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren be¬
straft werden, tz . 330 . (Widern,,türlick, - UnLuclit .) Widernatürlich « Un-
Luclit mit 'l'kierv, , so» mit . . . . K . 330 a . Der erste 8utL war in 8 - 330
des lieg .- Lntw . enthalten . Von der gleichen 8tral 'e ( K . 330 ) w ird auch
Derjenige gelrolle » . der siel , w itiernatürlicker UnLucbt mit Mannsper¬
sonen schuldig macht . oder von .4rbeitslianss1r :lle nicht unter einem
.Iskre , wenn cs mit -4nw enlliing von tkütlicker (lewalt oder von Drohun¬
gen der im K . 296 bvLeickneten ,4rt geschehen ist . oder , keim Dasevn
der VoraussvlLungeu des angeführten K. 296 Xr . I. 1l. III . IV . oder
V . oder des 8 - 297 oder 298 . von den dort gedrohten kollern 8trafen .

XXVI . Titel . Allgemeine Bestimmungen zn den vorhergehenden Titeln
XXII . — XXV . 8 - 331 . (Thatbcstand der vollendeten Unzuchtsvergehen . ) Ver¬
gehen , zu deren Thatbestand ein gesetzwidriger Beischlaf gehört , gelten für
vollendet , wenn eine Vereinigung der Geschlcchkscheile statt gesunden hat .
8 . 331 . Unverändert . 8 - 332 . ( Fortgesetztes Verbrechen . ) Mehrfache (Über¬
tretungen der in den 88 - 307 , 308 und 330 bezeichneten Art werden , wenn
sie als Gegenstand des nämlichen StrafurthcilS zusammentreffen , nach der
Vorschrift des 8 . 159 als fortgesetztes Verbrechen bestraft , nnd eben so mehr¬
fache Ucberlretungen der in den 88- 297 Nr . 2 , 298 , 3l9 , 321 - 323 ,326 - 329 bezeichneten Art , in so fern dieselben in diesen Fällen zwischen
den nämlichen Personen verübt wurden . 8 - 332 . (LortgesetLtes Verbre¬
chen .) Mehrfach « Uekvrtretungen der in , H. 307 oder der im 8 - 330
kvLvicknetvn -Vrt . . . . § . 333 . ( Freiheitstrasen mit Schärfungen .) In allen
Fällen werden die in den vorhergehenden Titeln XXIl . bis XXV . gedrohten
Freiheitstrasen in Verbindung mit Einer oder Mehreren der gesetzlich zulässi¬
gen Schärfungen erkannt. ) . 333 . ( Lreikvitstralen mit 8chärlüngen .)
Die in den vorhergehenden 'titeln XXII . bis XXV . gedrohten Lreikeit -
strakvn können in allen Lallen mit Liner oder Mehreren der gesetLÜck
Lulässigen 8ckärfungvn verbunden w erden . 334 . (Verlust der elter¬
lichen Rechte u . s. w .) Eltern , welche Eines der in den Titeln XXII . unk
XXV . erwähnten Verbrechen gegen ihr Kind verüben , sind in dem Straser -
kennrniß zugleich ihrer elterlichen Rechte und der. ihnen nach dem Landrecht
(Sätze 148 — 150 und 371 — 387 ) znkommenden Vortheilc und Befugnisse
für verlustig zu erklären . K. 334 . (Verlust der elterlichen Kochte etc .)
Wurde ein Verbrechen der in den '1'iteln XXII . und XXV . beLeivliue-
ten .4rt von «len, Vater oder von der Mutter gegen das eigene Kind
verübt , so ist der 8vliuldigv in , 8traferkvnntlii88 Lugleicl , der ikm durch
die LandrecktssütLe 148 — l51 u . 371 — 387 eingeräumton Keokte
und Itekigniss « über die Person und die Hüter der Kinder verlu -

( Fortsetzung folgt.)
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s t 197 . 3 ) Stebbach bei Eppinaeu .
'ZvLZ , « ge » . Fodftbezirke , Häusach , wird dlldch RrvierförfterGanter

tpr ^ nachstehendes Holz loosweifd versteigert:
^ U t 1 t) k . 3 » Wolfach ,

Denjeniger?,
'

welche nach Nordamerika auszmvandern wünschen , zeige ich hiermit an ,
^ ""

Nachmittags
"

««
daß ich von Hrn . Fried . Jak . W ichelha u se n in Bremen , Schiffseigner nnd Befrachter , «» E«grl
autorisirt bin , sowohl für hier als für die Umgegend feste Kontrakte unter den billigsten Be¬
dingungen und Zusicherungen der besten Bedienung abzuschließen , ersuche daher dieselben ,
sieb in der Folge an mich wenden zn wollen.

Herr F . I . Wichelhansen erpedirt zunächst folgende Schiffe :
N a cd Newvork

den SO .
1 .

15 .
1 .

15 .

April

a cy :>c e w y o r
März das Schiff Diamant , Kapitän Balleer ,

Rabe ,
Arensfeld ,
Janssen ,
Bunker.

d . 3 .

Mai

April

Comet ,
Alwina ,
Matador ,
St . Lawrence,

Nach Baltimore :
das Schiff Nordstern , Kapitän Balleer ,

- - Virginia , - Krudup ,
- Alexander , - Mertens ,

- - Friedrich Jakob , - Baffe,
Fuß Höhe.

Sämmtliche Schiffe sind bestens ausgerüstet von denen , die am schnellsten segeln , mit
hohem Zwischendeck und

'
werden von einem menschenfreundlichenKapitän befehligt.

Auch für später abgehende Schiffe nehme ich Auswanderer an , und werde über Alles
in diesem Betreff gewünscht Werdende gerne Auskunft ertbeileii.

Stebbach bei bppingen , den IS . März 1840 .
M . Kahn .

den 1 .
- 15 .
- 1 .
' 15 .

letzteres mit einem Zwischendeck von 8

Mai

( 1466. 3) K a r l S r Y e .

Rtiscgelcgtnhtit
No

c
r i k a .

N e g e l m ä s; i g e P o st s ch i fffa d rt

nach

rda m

P
zwischc »

Havre und Newyork .
Durch vielfache Anfragen und Erkundigungen veranlaßt , beeilt sich der Unterzeichnete — von dem, für die zwischen

Havre » nd Newyork fahrenden P v ,r schiff» einzig berechtigten Handclshaiise , Jo hnBarb ein Havre er¬
nannte , von der hohen Regierung durch Beschluß hochpreißlichen Ministeriums des Innern bestätigte — Agent z» er¬
widern , daß er ermächtigt ist , auch ffir dieses Jahr wieder Akkorde zu denselben günstigen Bedingungen für Uebersiedler
abzuschließen, wie dies namentlich das letzte Jahr der Fall gewesen ist, wo die Ueberfahrten stets zur größten Zufrieden¬
heit der Betheiligten bewerkstelligt wurden .

Ohne hier wiederum die einzelnen Bedingungen und näher » Vortheile , welche die durch mich abgeschlossenen An¬
träge , somit die durch das Ha »S John Barbe esfcktuirien Ueberfahrten , vor ähnlichen in Havre gewähren , aus¬
einander zu setzen , muß jedem einleuchtend seyn , wie viel mehr Sicherheit die Ueberfahrr auf P o st schiffen (Paketloo
ten ) gewährt - wozu kein anderer Agent ein gewisses Engagement , als mit Bewilligung des Herrn John B ! r -
d e , nehmen kan » — gegen diejenigen auf Kauffahrern , deren unregelmäßige und ungewisse Abfahrt für den Auswan¬
derer mit Unannehmlichkeiten und größer » Kosten verknüpft ist , während die Abfahrt der von den erfahrensten Kapitäns
befehligten Postschiffe das ganze Jahr über für den I . 8, , lü . und 24 . jeden Monats von Havre nach Newyork , und
von Newyork nach Havre , bestimmt ist .

Die Solidität unseres Verfahrens har auch i »i vorigen Jahr ras Vertrauen res detheiligten Publikums in d e i»
Grade gewonnen , daß die Summe der von Herrn Barde übernommenen Verträge , gegenüber allen übrigen von Hand -
lungShäufern zn Havre eingegangencn , sich wie 20 zu l verhält , ein Nesnirat , das alle andern Empfehlungen entbehr -
I .ch macht.

So wenig wir von der einen Seite zn Auswanderungen überhaupt auffordern möchten , da die Erfahrung lehrt ,
daß manche Hoffnungen gerauscht werven , so muß es doch aus der ankern Seite für die , welche sich nun einmal da; »
entschlossen habe » , der angelegentliche Wunsch seyn , daß sie sich durch bestimmte Verträge vor alt ' den Plackereien
«nd Uebervortheilungen bewahren , denen sich alle die aussetzen , die auf 's Ungewisse hin mit unbekannten Menschen,
Fuhrleuten , Mäcklern u . f . w . sich in Akkorde einlasse » , bei denen sie gar keine Bürgschaft haben , während der Agent ,
der für diese « Geschäft eine namhafte Kaution gestellt hat , für jede etwaige AkkordSvcrletzung haftbar senn muß , derje¬
nigen kleinen Vortheilc nicht zu gedenken , die der Auswanderer genieße , wenn er es mit einer humanen Behandlung z»
lhun hat , die in allen Stücken auf seinen Bortheil sieht und ihn vor Slbaren z

Karlsruhe , den 31 . März 1810.
zu bewahren nach Kräften bemüht ist.

Karl Posselt .
44 455 . 1 ) K c h I .

Bleichanzeige.
bei der Annahme acht Gulden , „ ach
Dienstjahrs , fünf Gulden , und am

» nd haben diejenigen hiesige» Angehörigen , welche in hiesi -

habe , woraus unterzcichuetem Amt persönlich anzuuieldeu , aliwo ihre An¬
nahme nach erfundener Diensttaugiichkeit . erfolge» wird .

Frankfurt , den 7 . März 1840 .
Kriegsztugamt .

( 1452.3 ) Darm stakt .
( Erklärung . ) In Folge
res im Auslände verbreile -

U,n der von mir seit vielen Jahren beiricbenen Blcich-
anstalt mehr Aufmerksamkeit und Obficht widme» zu können , . . . . . . . , , ,
liabe ich die gedachte Bleiche hierher an meinen Wohnorr stk Militärdienste treten wollen , wie Ausländer , welche aus
verlegt , was ich hiermit zur Kenntniß bringe , mit dem Be - den deutschenBundesstaaten gebürtig , in ihrer Hetinaih nicht
merken , daß ich das Einsammeln von Leinwand dem Herrn mehr militärpstichiiz oder mit landesherrlicher Erlaubniß zum
Karl Krutz in Karlsruhe nnter Zusicherung rer schnellsten , Eintritt in hiesige Dienste versehen sind , sich deßfalls auf
besten » nd billigsten Bedienung übernagen ' ' .
ich mir die verehrten Aufträge erbitte .'

Kehl , den l . April 1840 .
I . G . Sch midi .

(4438 .3 ) Karlsruhe . ( Gesuch . )
Man wünscht ein gutes Piano zn „liechen , um

«den Preis von ca . 3 fl . per Monat .
Tic Adresse ertheilt das Kontor der Karls¬

ruher Zeitung .
( 1420 . 3 j T a n b e r b > s ch o s S h e i m

»(E rsuche n .) Jene Frauen , welche mir mei¬
ner am 24 . d . M . verblichenen Murrer in
näherer Beziehung standen, werden sreundschasr-

lich ersucht , in Betreff gewisser Korrespondenzen sich direkt
an mich zu wenden.

Tauberbischofsheim , de » 27 . März 1840.
Serenbez ,

Lehrer am . Pädagogium dahier .
j446g '3j K a rl S ru h e . ( N a ch ri ch r . )

»Ein geeigneter Niederlaffungsort für einen prak¬
tischen Arzt mir hebärzliicher Lizenz ist zu be¬
setzen . Wo ? sagt das Kontor der Karlsruher
Zeitung .

( 1139 .3 ) Frankfurt . ( Bekannt¬
em a ch n n g . ) Nachdem ei» hoher Senat ver¬
ordnet hat , daß das bisher bei der freiwilligen
Anwerbung zum hiesigen LinienmiUtär einge¬

führt gewesene Handgeld von hundertGulden , nun¬
mehr auf hundert fünfzig Gulden für eine Kapi -
rulation von sechs Jahren drei Monaten erhöht , und davon

jedem Angeworbenen
Verlauf eines jeden
« chluß der Kapiiulaiion der Rest mit hundert zwölf Guide » werden bei Unterzeichneter Verwaltung zur Sieiqernng au<-
ausbezahli werte : >o wird solches hierdurch bekannt gemacht, gesetzt ,

^ ' » »

LS Stämme tanneurS Bauholz ,
83 - - Sägklötzc,
27 Klafter - Scheiterholz ,

8 - - Bengelholz ,
2000 Stück ranurue Wellt » .

In Hausach ,
Freitag , den 10. April b.

Vormittag « 10 Uhr,
ü» der Post :

4 Stämme eicht«»» Bauholz ,
iS '/ . Klafter - Scheilerhslz , -
4 '/ , - buchene« -

31 '/ » - lannenes -
l '/ . - Laub- und Nadelholz gem. Scheiterholz ,'/ . - Scheiter - «nd Prügelholz gemischt,

10 - Laub- und Nadelholz gem, Prügelholz ,
3 '/ , - launeues Prügelholz ,

2372 Stück Laub- und Nadelholz gem . Wellen ,
3167 - ramrene Wellt » .

In Haslach .
Samstag , den 11 . April d. I -,

, Vormittags 10 Uhr,
im Adler :

S3 Stämme lanütnt « Bauholz ,
101 Stück tannent Sägklötzc ,

28 - büchent -
1 Klafter eichene « Scheiterholz ,

88 - buchenes ->
48 - lannenes -

3V, - - Scheiter und Prügel gemischt,
2 - gemischte« Prügelholz .
2 - lannenes Prügelholz ,

800 Stück buchene Wellen ,
4100 - tanntne -
Das Holz ist sämmtlich an fahrbare Orte aeböachd.

Wolfach , den 30 . März 1840 .
Aürstl . fürstenb. Forstinspektio« . -

v . Hetzendorf .
j1S18 .3j Karlsruhe . (H » l z v e r K e i g e r u n g .)

Aus dem Aorstbezirk Eggensteiu werden öffentlicher Brr
steigerunq ausgesetzt :

» j in den alten Sichendestände» des gr . Wildparks , nächst
dem eisernen Thor ,

Freitag , den 10. April d. I ..
'

früh 8 Uhr :
6l Klafter eichene Stumpen ;

b ) im großh . Bannwalde ,
Samstag , den 11 . April d . I .,

früh 8 Uhr,
S700 Stück forlene Hopfen - , Red- und Baumftangen ,

Die Zusammenkunft findet am 10. bei m eisernen Thor
dahier , und am 11 . am Ausgang des Waldes auf der eggeu-
steiner Landstraße statt .

Karlsruhe , den 6 . April 1840 .
Großh . bad . Hofforstamt .

v . Schönau .

( 1456.3 ) Nr . 1241 . Emmending Sn . ( Wein¬
er tauf . ) DSr zu Äötzingen und Bahlmgen gelagerte
1838er Gesällwein wird hiermit einem nochmaligen öffentli¬
chen Verkauf ansgesetzt :

zu Bötzingen ca . 2l6 Ohm
Montag , dsn 13 . April v . I .,

Vormittag « 10 Uhr,in dem Keller daselbst,
zu Bahlingen c« . 1S2 Ohm

Dienstag , den 14. April d . I ..
Vormittags tO Uhr ,

i» der Trotte allda .
Wenn ras ganze Oüaütum von einem Steigerer über»

»ommru werden sollte, s» kann demselben der Keller sanrwe
den Fässer» bis I . Angust d . I . z „r Benützung - überlassen
werden.

Emmeiidinge » . den 30 . März 1840 .
Großh . bad . Domänenverwaltung .

H o y e r.
j i440 .31 E i k l i n g e n . ( F r u ch t v e r ff e i g e r « „ g.)

Mittwoch , den 22 . April d. I .,
Vormittags 8 Uhr,

78 Malter Kor » .
13 - Dinkel,
4 Sester Gerst ,
2 - Hafer ;

wozu die Liebhaber eingeladen sind .
Ettlingen , »en 28 . März 1840 .

StiftungSverwaiiuug .
S p i e S .

u n F Liegen -
Hand und- inner
meine Besitzung

( 1437 .3) Baden . (H a ur¬
sch a f t Sv e r k a u f.) Aus freier
billigen Bedingungen verlause ich

. — sMSrahier , bestehend in einem zweistöckigen massiv voll
wn Gerüchts , daß für die Backsteinen erbauten Wohnhaus mit 10 tapezirten Zimmer «
^ auer des «« he bevvrste- und einem Salon , 2 Küchen , schönen Keiler , Remise nnv
yenden Besuches des Groß . Stallungen ; dann einem Hintergebäude . Diese Häuser sind

„ . . - l»rsten Thronfolger « von „ mgeben mit schönen Garteiianiageü , vielen Obstdä-upE ,Rußland am großherzoglichen Hofe s am m t l t «h e Zimmer Reden , Wiesen und etwas Ackerfeld. Das Kan » ? ißt ansmeines Gasthauses fnr das Gefolge >Lr . kaiserlichen Hoheit ^ ei Seiten mit einer Mauer eingefaßt und liegt in derbereits bestellt worden seycn , sehe ich mich hierdurch zn der
Erklärung veranlaßt , daß dieses Gerücht dahin zu berichti¬
ge » ist , daß nur eine gewisse Zahl von Zimmern für den
erwähnten Zweck gemiethct worden , der bei weitem größere
Theil aber ( etliche und scchszig Zimmer ) vor wie nach zur
Disposition des hohen und verehrt «» reisenden Publikums
stehen . Den Wünschen und Bedürfnissen desselben werde ick»
daher auch für die Folge vollständig Genüge leisten können,
wovon alle mir ihrem Besuche mich beehrenden Reisenden
sich überzeuge» werden .

Darmsiadl , den 30 . März 1840 .
Fritsch , Sohn ,

zur Traube .
( 1442 .3) Nr . 184 Wolfach . ( Ho l zrse eff -t i 'ge -

rung .) Ans den fürstl. fürstenberglschsn Pomänenwalduzp -

änmulhigsteii Gegend von hier 300 Schritte von der Stadt
entfernt .

Baden , den 30 . März l840 -
I . Scotzuiovsky .

M err sbnrg . ( W » i n v e r -

I -,

(1225 .3 ) Nr . 3282 .
steigerung .) Bis

Donnerstag , den 8 . April d
Vormittags 10 Uhr ,

werden in dein herrschaftlichen Kitsereigibäude dahier von
den diesseitigen Borräthen abermals verschiedene Gort ««
reingehaltener und vorzüglicher Weine von den Jahrgänge «
1834, 1837 , 1838 und 1839 einem öffentlichen Verkaufe
ausgesetzi ; wozu die Liebhaber eingrlade » werden.

Meersbnrg , den tSr März - 1840-
bad. Domäne «« »»waltnng .

Decher .
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( 1503 .3s Durlach . (Zehntschsner - , Kelle r-
und Keltermaschinenverkauf zuGrötzingeU .)
Die große ärarische , zu Grötzingen auf dem Marktplatz frei
stehende Zehntscheenr ist nach hoher Anordnung zum offene
lichen Verkauf ausgesetzt. In derselben befinden sich zwei
große Keltermaschinen »nd unter derselben zwei große ge¬
wölbte tiefe Keller . Der eine dieser Keller ist mit 61 Fu¬
der 1 Ohm und der andere mit 64 Fuder 9 Ohm in Eise» anmelren wollen , bei Vermeidung des Rechtsnachrheils , daß
gebundenen Lagerfäffern angelegt . ihnen sonst nicht mehr dazu verholsen werden könnte , vor-

Die Keller können mit der Zehnrscheuer und ganz füg- geladen werden.

Waldulm haben die Auswanderungserlaubniß nach Ungarn haben .
erhalten . Dabei verbindet man di « Anzeige, daß bei dieser Tagfahrt

Es wird deshalb Tagsahrt zur Schuldenliqnidation auf ein Maffepfleger und Gläubigerausschuß ernannt , Borg - und
Montag , den 13 . April d . I ., Nachlaßvergleiche versucht werden , mit dem Beisatz , daß,

Vormittag « 9 Uhr , in Bezug auf Borgvergleiche und Ernennung des Maffe-
anberaumt ; wozu alle diejenigen , die Forderungen oder Pflegers und Gläubigerausschusses , die Nichterscheinenben als
sonstige Rechtsansprüche an die Jakob Pfeiffer 'schen Eheleute der Mehrheit der Erschienenen beitretend angesehen werden.

Großh .

lich ohne dieselbe leer oder mit den Lagerfäffern , ein jeder
insbesondere mit einem geräumigen Ueberbau auf dessen
Kellerhals , nach dem Wunsche der Liebhaber verkauft werden.

Die Keltermaschinen ebenso , weshalb die Kauflustigen
erngelade» find , sich am

Montag , den 4 . Mai d . 2 .
Nachmittags 2 Uhr,

zu Grötzingen im Wirthshaus zum Laub bei der Versteige¬
rung einzustnden.

Durlach , den 4. April 1840 .
Großh . bad. Domänenverwaltung .

Banz .
( 1499,1s Nr . 8545 . Staufen . ( Fahndungs¬

zurücknahm k. ) Die auf Martin Stefan von Rust
gerichtete Fahndung wird anmit zurückgenommen , da der¬
selbe eingelirfert worden ist.

Staufen , den 2. April 1840 .
Großh . bad. Bezirksamt . -

Schilling .
sl461 . 11 Nr . 6470 . Offenburg . ( Diebstahl

und Fahndung . ) In der Nacht vom 28 . auf den 29.
d. M . wurden au « einem hiesigen Gasthofe ungefähr 3000 fl.
nebst einer goldenen Repertieruhr entwendet .

Da « Geld bestand in nachstehenden Sorten :
1j 20 Rollen Kronenthalern » 108 fl . ;
2) ungefähr 45 Stück Kronenthaler ; .
3) 50 fl . in verschiedener Münze , weiche sich in eiuem

ledernen Zugbeutel befanden ;
4) eine Rolle mit 60 Fünffrankenstücken ;
5) ungefähr 300 Francs in verschiedenen französischen

Münzsorte « ;
6) drei doppelten Napoleonsd 'or ;
7) drei doppelten Frierrichsd 'or und
8 ) in einem einfachen Friedrichsd 'or.
9) Zwei runde Schächtelchen von Pappendeckel, auf einem

deren Deckel der Name Li fette , dem andern der
Name Theresia stund. In diesen Schächtelchen be¬
fanden sich alte Münzen , deren Gepräge nicht an¬
gegeben werden kann, ferner befand sich in einem rer
Schächtelchen eine Denkmünze vom Jahr 1803 , mit
dem Brustbild « Karl Jriedrich 's und rer Umschrift :
„ Karl Friedrich , Kurfürst von Baden " ,
auf der Rückseite standen die Worte : „ Andenken
der Eur - Badische » Huldigung zu Lahr
im September 1803 " , und ein langer , grüner ,

Achern , den 31 . März 1840.
Großh . bad. Bezirksamt .

B a ch.
s 1500 .3s Nr . 3877 . Hornbe r g . ( Schulden -

l i q u i d a t i o n . ) Der Engelwirth Jsak WoIder von
Schiltach hak sich insolvent erklärt und gebeten zur Ab¬
wendung des Gantverfahrens einen Stundungsvergleich mir
seinen Gläubigern zu versuchen.

Demgemäß werden sämmtliche Kreditoren aufgefordert ,
sich aus

Donnerstag , den 14 . Mai d . I .,
Vormittags 7 Uhr ,

auf dem Nachhause zu Schiltach einzufinden , ihre Forde¬
rungen unter Vorlage der Beweisurkunden zu liquidiren , und
sich über den angeboren werdenden SmndungSvergleich z»
erklären , widrigenfalls die Nichterscheinenden als der Mehr¬
heit beistimmend angesehen werden sollen.

Hornberg , den i . April 1840 .
Bausch .

vckt . L a u t e r w a sse r .
( 1493.3) Nr . 7902 . Lahr . (Schutdenliqulda -

rion . ) Gegen Schuhmachermeister Paul Werterer von
Ichenheim ist Gant erkannt , und Tagfahrt zum Richtig¬
stellung« - und Vorzugsverfahren aus

Donnerstag , den 30 . April 1840 ,
Vormittag « 8 Uhr,

bad. Bezirksamt .
L e o .

5896 . Eppingen . ( Schulden -
Nachstehende diesseitige Amtsangehörige

( 1504. 3s Nr .
I i q u i d a t i o n . )
als :

Friedrich Häuße r sche Eheleute dahier ,
Elisabeth » Häußer , ledig dahier ,
Heinrich Bachman n ' sche Eheleute dahier ,
Karl Bachmann , ledig dahier .
Heinrich Schuhmache r '

sche Eheleute dahier , und
Sani Mü n z eS h ei m er , ledig von Srebbach

wandern nach Nordamerika aus , und wir haben zur Schul -
benliquidazion Tagsahrt auf

Dienstag , den 21 . d . M . ,
früh 8 Uhr ,

auf diesseitiger Amtskanzlei anberaumk .
Alle diejenigen , welche aus irgend einem Grunde An¬

sprüche zu machen haben , werden daher aufgefordert , die¬
selbe an obigem Termine dahier unter Vorlage der Beweis¬
urkunden richtig zu stellen, als ansonst später keine Rücksicht
mehr genommen werden kann.

Eppingen , den 3 . April 1840.
Großh . bad. Bezirksamt .

O r t a l l o .
( 1231 .3s Nr . 3556 . Ladeudurg . ( Ausforde -

run g .) Georg Michael Remelius von Ladenburz begab
sich vor 17 Jahren als Bäckergeselle nach Amerika ; da seil
bereits 12 Jahren von ihm keine Kunde mehr eingegangen .

auf diesseitiger O beramtskanzlei festgesetzt , wo alle diejenigen, wird er oder seine etwaigen Leibeserben Hiermil aufgefordert ,
welche aus was immer für einem Grunde Ansprüche an binnen Jahresfrist
die Masse zu machen gedenken, solche , bei Vermeidung de«
Ausschlusses von »er Gant , persönlich oder durch gehörig
Bevollmächtigte , schriftlich öder mündlich anzumel » e » , unv
zugleich die etwaigen Vorzugs - oder Unterpsanksrechte , wel¬
che sie geltend machen wollen , zu bezeichnen haben , und
zwar mir gleichzeitiger Vorlegung der Beweisurkunden öder
Antretung des Beweises mir andern Beweismitteln .

Zugleich werden in rer Tagsahrt ei» Maffepsteger und
rin Gläubigerausschuß ernannt , Borg - und Nackllaßvergteickie
versucht , und sollen in Bezug auf Borgvergleiche und Er¬
nennung des MaffepflegerS und Gläubiger - Ausschusses die
Nichtericheinenden als der Mehrheit der Erschienenen hei¬
treren » angesehen werden.

Lahr , den 1 . April 1840 .
Großy . dar . Lderamt .

v . Neubrön n.

um so gewisser Nachricht von sich zu geben , als sonst rie
VerschotleuheilSerklärung ausgesprochen und das Vermögen
desselben seiner zunächst erbberechtiglen Schwester in str -
sorglichen Besitz überwiesen werden würde.

Ladenburg , den 14 . März 1840 .
Großh .

^
bad. Bezirksamt .

l " 89 . 3s Nr . 1009 . T a u b e r b ^ sch
"

( Aufforderung . ) Wer an die Verlaffcnschafismasse
des Ignatz Schmälert aus irgend einem Grunde «ine
Forderung machen zu können glaubt , wird,a «fgeforderk, solche

Monrag , den -6 . April d/J . ,
der Thcilungslommiffion im Rosenwirthskause zu Brehmen
um so gewisser anzumelden , als sonst dem Nichterscheinenben
seine Ansprüche nur aus denjenigen Theil der Erbschafts -
maffe erhallen werden, der nach Befriedigung der Erbschafrs -, „ . .. ( 1492.3 ) Nr . 8491 . Breisach . ( Schulden ! i»

seidener Beutel , in welchem sich lavier falsche Münze auidarion . ) Gegen die Verlaffenschaft des Fuhrmanns gläubiger auf den Erben gekommen ist.
besä,,» . Anton Müller von Breisach habe» wir Gant erka »nt , » . Tauberbischofsheim , den 6 . März 1840 .

Die 20 Rolle » Kronenthaler befanden sich in einer, vier - Tagfahrt zum Richtigstellung « - und Vorzngsversahren ans Großh . bad . Amtsrevisorar .
«cklaen tannenen Sckmblade, welche die Diebe mitgenommen Donnerstag , den 23 . April d . I - , Kemps .

' Vormittags 8 Uhr , vckt. Demoll .
^

Di « Ubr hatte ein porzellainenes Zifferblatt , unter der aus diesseitiger AmtSkanzlei angeordner . ( 1498 .3s Nr . 5277 . W a I d s h u I . ( Aufforde -
Zisser 6 war ein Sckräubchen von Stahl , mir arabischen Es werden daher alle diejenigen , welche , aus was immer rnng . ) Die ledige Genovesa Wagner von Oberwiht
Zahlen und befand sich daran eine runde , braune , seidene für einem Grunde Ansprüche an die Masse machen wollen , har wegen Eingangszolldesraudalion «ine stellvertretende
Halskette mit goldenem Schlößchen . aufgefordert , solche in der angesetzten Tagfahrt , bei Ver - Gefängnißstrafe von 5 Tage » und l5 Stunden dahier za

Der Verdacht »iews Diebstahls fällt aus die beiden unten meidung des Ausschlusses von der Ganr , persönlich oder erstehen
welche angeblich Handelsleute aus durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich an-

zumelden , und zugleich die etwaigen Vorzugs - ober Unter¬
pfandsrechte zu bezeichnen , die geltend gemacht werden
wollen , mir gleichzeitiger Vorlegung der Beweisurkunden ,
oder Antretung de « Beweises mit andern Beweismitteln .

In derselbe» Tagfahrt wird ein Maffepsteger und Gläu -
bigerauSschuß ernannt , ein Borg - und Nachlaßvergleich
versucht werden , und sollen, in Bezug ans diese Ernennun¬
gen, so wie den etwaigen Borgvergleich . die Nichterscheinen-

beschriebenen Individuen
Horb sein sollen.

1 ) Bartholomä Bur st er .
Größe 5 ' 2 " , hatte eine schwarzbraune Gesichtsfarbe und

ein kleines schwarzes Schnurrbärtche » , trug einen blauen
Urbrrrock und dergleichen Hosen , auch hatte derselbe eineu
Gchirm von abgeschossenem grauen Seidenzeug .

2) Karl Burster .
Größe 5 ' , trug eine» grünen Frack (s. g . Schabacher ),

bellarärie Beinkleider und einen blauen baumwollenen Schirm. den als der Mehrheit der Erschienenen beitretend angese
^

Dieses bringen wir Behufs der Fahndung zur öffent- ht » .werden.

lichen Kenntnlß .
Offenburq , den 29 . März 1840 -

Großh . bad. Oberamt .
Braunstein .

vckt. G a a .
( 1491 .3j Nr . 5110 . Baden . ( Bekanntma¬

chung . ) Es ist uns ein von der Intendanz der königlich
sranzöfischen afrikanischen Armee ansgefertigter Todesschein
zugekommen , wornach ein gewisser Josef Allgeier , ge¬
boren im Großherzogthnm Baden am 18 . Oktober 1816 ,
Sohn des Anton Josef Attgeier und der Sophie Jomette .
als Soldat re « 2 . Bataillons der Fremdenlegion am 12.
Oktober 1837 im Militärhospital zu Bougie gestorben ist.

Zur Ausmittelnng der diesseits unbekannten Eltern oder

Breisach , den 24 . März 1840 .
Großh . bav . Bezirksamt .

Mors .
( 1488 .3 ) Nr . 1813 . Krautheim .

quidatisn . ) Ueber den Vermögensnachiaß des verstor¬
benen Schwanwirths Johann Anton Rudolph von As¬
samstadl haben wir Gant erkannt , und wird Tagsahrt znm
Richtigstellunge - und BorzugSverfahren aus

Donnerstag , den 7 . Mai d . I . ,
srüh 8 Uhr,

anberaumt .
Wer nun au« was immer für einem Grunde einen

Anspruch an diesen Schuldner zu machen hat , hat solche»
in genannter Tagfahrr , bei Vermeidung des Ausschlusses

Da deren jetziger Aufenthaltsort unbekannt ist , so wird
dieselbe aufgefordert , sich

binnen 4 Wochen
von Heine so gewisser diesseits zur Strafersiehung zu stsllen.
oder von ihrem termaligen Aufenthalte anher Nachricht zu
geben , als sie sonst zur Fahndung ausgeschrieben wnrde .

WaldShut , den 2 . April 1840.
Großh . bad . Bezirksamt .

D r e y e r .
( 1288 .3s Nr . 753 . Gernsbach . ( Aufforde¬

rung .) Genovesa Schoch von Selbach , welche mit ihrem
Ehemann Fidel Fritz nach der Insel Krimm zog , wurde
für verschollen erklärt .

Di « beiden Geschwister der Verschollenen , Johannes Schoch .
( SchuId « » li - Schneider , welcher sich nach Briefen in Rötz aufhielt , und

Verwandten des Verstorbenen bringen wir dieses hiermit von der Masse , schriftlich oder mündlich , persönlich oder
durch gehörig Bevollmächtigte dahier anzumelden , die etwai -

zur öffentlichen Kenntniß
Baden , den 3 . April 1840 .

Großh - bad. Bezirksamt ,
v . Theobald .

vckt . Wagner .
( 1490 .3s Nr - 5110 . Baden . ( Bekanntma¬

chung . ) Di « k. französische Präfektur in Paris hat uns
«inen Todesschein mitgetheilt , inhaltlich dessen ein gewisser

gen Borzugs - oder Unterpfands - Rechte zu bezeichnen , und
zugleich die ihm zu Gebote stehenden Beweise sowohl hin¬
sichtlich der Richtigkeit , als auch wegen des Vorzugsrechts
ver Forderung anzutrete » .

Auch wirb an diesem Tage ein Borg - oder Nachlaßver¬
gleich versucht , rann ein Massepfleger und ein Gläubi -
gerausschuß ernannt , und sollen hinsichtlich der beiden letz-

Karl Odthozzen , 22 Jahre alt , von Profession ein reu Punkte und hinsichtlich eines etwaigen Borgvergleichs dir Falle sic

Hiiar Schoch , ebenfalls Schneider , von dem die letzte
Nachricht aus Gran einlicf , werden hiermit öffentlich aus¬
gefordert , sich um Einweisung in den fürsorglichen Besitz des
Vermögens der Verschollenen , das in 402 fl . 5 kr. besteht,

innerhalb 3 Monaten
zu melden , widrigenfalls die Einweisung in den Befltz de -
Vermögcns an Theresia Schoch , Schwester der Verschol¬
lenen , welche sich darum gemeldet hat , so geschehen wird,
als wären die Borgeladenen nicht mehr am Leben .

Gernsbach , den 16 . März 1840 .
Großh . bad . Amtsrevisokat .

Ganter .
( 1501 .3) Billingen . (E r b v o .r l a d u n g .) Maihä

und Johann Geiger von Uuterkirnach , deren Aufenthalts¬
ort seit ihrer schon längere Zeit dauernden Entfernung von
Hause unbekannt ist , sind zur Erbschaft ihrer am 19. April
1839 verstorbenen Mutter , Franziska Geiger , gebsrene
Kohl brenn er , berufen , und werden daher zur Ert -
lheiiuiig mit dem Bedeuten andurch vorgeladen , daß , im

Schneider und aus Baden gebürtig , am 31 . Januar v . r,
in einem der dortigen Hospitäler gestorben ist ; was wir zur
AuSmirrelung der zur Zeit noch unbekannten Elter » oder
Verwandten hiermit veröffentlichen.

Baden , den 3 . April 1840 .
Großh . bad. Bezirksamt ,

v . Theobald .
vckt . Wagner .

( 1478 . 1) Nr . 8190 . Staufen .
Bescheid . ) Alle diejenigen , welche
SchuldenliquidationStagfahrt in der Gantsache gegen Daniel
Binz , Müller von Oberambringe » , ihre Forderungen nicht
angemeldet haben , werden von der vorhandenen Maße auö-
aeschloffen .

B . R . W .
Staufen , den 30 . März 1840.

Großh . bad . Bezirksamt .
Leiber .

(1473 .2s Nr . 4939 . Achern . ( Schuldenliqui¬
dation . ) Jakob Pfeiffer nebst seiner Familie von

Nichterscheinenben als der Mehrheit der Erschienenen bes-
tretend angesehen werden.

Krautheim , de» 24 . März 1840 .
Großy . daN - Bezirksamt .

V ö t r l > n .
vckt . Walter .

( 1508 .3 ) Ar . 3723 . Eli gen . ( Schuldenltqui -
darion .) Gegen Fidel L e p von Neuhausen haken wir

( Präklusiv - Ganr erkannt , und znm Richtigstellungs - und Vsrzugsverfah -
dei der heurigen re» Tagsahrt auf

Montag , den 4 . Mai d . I .,
früh 8 Uhr ,

angesrdnet , wobei alle diejenige» , welche , aus was im¬
mer für einem Grunde , Ansprüche an die Gantmaffe erheben
wollen , solche in der angesetzten Tagsahrt , bei Vermeidung
des Ausschlusses von der Ganr , persönlich oder durch ge¬
hörig Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich anzumelden
und unter gleichzeitiger Vorlage der Beweisurkunden oder
Antretung de« Beweises mir andern Beweismitteln ihre et¬
waigen Vorzugs - oder U »terpfandSrechte zu bezeichnen

innerhalb 3 Monaten a «lato
nicht dahier erscheinen , rie Erbschaft lediglich denjenigen
werde zugerheilt werden , welchen sie zukäme, wenn die Vor -
geladenen zur Zeit des Erdanfalls gar nicht mehr am Lebe»
gewesen wären .

Mllinge » , den 30 . März 1840.
Großh . bad. Amtsrevisorat .

G l a ß n e r .
vckt . Kaiser ,

TheilungSkommiffär .

( 1512 .3s Nr . 1749 . Ederb ach , (Entmündw
g » n g . ) Hirsch Marr von Strümpfelbrunn wurde weg««
Gemüthsschwäche entmündigt und unter Bormundschaft de«
Joseph Marr von da gestellt , was wir hiermit unter Be¬
zug auf L. R . E . 509 zur öffentlichen Kenntniß bringen .

Ebcrbach , den 25 . Febr . 1840 .
Großh . bad . Bezirksamt .

Kuntz
vckt. Löhner .
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